
 
 

Anhang 2:  

Synopse  

Strukturelle Änderungen zwischen bisher gültigen „Überbrückungs-Leistungsbeschrei-
bungen“ (bis 2023) und aktualisierten Leistungsbeschreibungen (ab 2024) 
 

Kategorie Art der Änderung 
  

Leistung/ Angebot Keine Änderung 

Gesetzliche Grundlage Keine Änderung 

Zielgruppen Keine Änderung 

Leitziele Für jede oben benannte Zielgruppe werden gesonderte Leitziele 
beschrieben, an denen sich die Umsetzung von kommunal ge-
förderten Maßnahmen orientieren soll. Inhalt der Ziele sind der 
Erwerb, der Ausbau und die Vertiefung von Kompetenzen, die 
den Zielgruppen durch die umzusetzenden Maßnahmen vermit-
telt werden sollen (vgl. 12. Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung*). Selbständiges und selbstverantwortliches Han-
deln als Voraussetzung für die Bewältigung bestimmter lebens-
weltlicher Anforderungen gilt dabei als übergeordnetes Ziel.  

Für die Maßnahmen werden darüber hinaus Allgemeine Ziele 
benannt, die einen allgemeinen Entwicklungshorizont darstel-
len.   

Inhalte  Diese Kategorie ist in den aktualisierten Leistungsbeschreibun-
gen nicht mehr enthalten und in die Kategorie Schwerpunkte 
übergegangen.  

Schwerpunkte Beinhaltet für die jeweiligen §§ wesentliche pädagogische Be-
reiche und Themen, in denen entsprechende Maßnahmen für 
die jungen Menschen umgesetzt werden.  

Methoden/ Verfahren  Ergänzung der Qualitätsdimension „Prozessqualität“ zur Ver-
deutlichung, wie Angebote methodisch umgesetzt werden kön-
nen, um Qualität zu sichern. 

Rahmenbedingungen Ergänzung der Qualitätsdimension „Strukturqualität“ zur Ver-
deutlichung, welche Strukturen benötigt werden, um Qualität zu 
sichern. Dabei wird in die Unterkategorien Personell, Sächlich 
und Strukturell unterschieden. 

 
Neue Kategorie:  
Sicherung der Ergebnisqualität   

Mögliche Indikatoren geeignete Erhebungs- und  
Qualitätssicherungsinstrumente 

Es werden mögliche relevante Indikatoren benannt, 
ohne genaue Kennzahlen festzulegen. Diese werden 
gesondert im Rahmen der Sachberichtserstattung er-
fasst und sind zwischen unterschiedlichen Maßnah-
men verschieden.  

Es werden verschiedene Instru-
mente aufgezählt, die für die Er-
fassung von Daten geeignet 
sein können. Die Entscheidung 
darüber obliegt den freien Ju-
gendhilfeträgern. 

 
* Quelle: BMFSFJ (2005): Zwölfter Kinder- und Jugendbericht - Bericht über die Lebenssituation junger 
Menschen und die Leistungen der Kinder und Jugendhilfe in Deutschland, BMFSFJ, Berlin, S.42. 


